
MSO: § 25 Bewertung der Leistungen

§ 25  Bewertung der Leistungen 
 
(1) Vor Beginn der besonderen Leistungsfeststellung sind den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 
die Gesamtnote in der Projektprüfung nach § 12 Abs. 4 und die Jahresfortgangsnoten in den Fächern 
mitzuteilen, die in die besondere Leistungsfeststellung einfließen.

(2) 1Die Leistungen werden von je zwei Lehrkräften bewertet. 2Stimmt die Bewertung nicht überein und 
kommt keine Einigung zustande, wird die Note von dem vorsitzenden Mitglied festgesetzt. 3Abweichend 
davon werden die Leistungen im Fach Muttersprache durch eine Fernprüferin oder einen Fernprüfer 
bewertet. 4§ 21 Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend.

(3) 1Im Fall einer zusätzlichen mündlichen Prüfung in den Fächern Deutsch und Mathematik nach § 23 Abs. 
3 Satz 2 wird die schriftliche Leistung im Verhältnis zur mündlichen Leistung 2:1 gewichtet. 2Gleiches gilt für 
das Fach Deutsch als Zweitsprache im Verhältnis zu den jeweiligen Teilleistungen.

(4) Der qualifizierende Abschluss der Mittelschule ist erreicht, wenn die Schülerin oder der Schüler in den 
Fächern der besonderen Leistungsfeststellung, den Jahresfortgangsnoten im Fach Wirtschaft und Beruf 
sowie in dem besuchten berufsorientierenden Wahlpflichtfach und der Projektprüfung eine 
Gesamtbewertung von mindestens 3,0 erzielt hat; dabei bleibt die zweite Stelle nach dem Komma 
unberücksichtigt.

(5) 1Die Gesamtbewertung errechnet sich aus der Summe der Jahresfortgangsnoten, der Gesamtnote der 
Projektprüfung und der Noten der besonderen Leistungsfeststellung. 2Dabei sind

1.  in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur und Technik und Geschichte/Politik/Geographie die 
Jahresfortgangsnoten, im Fach Muttersprache der Leistungstest nach § 23 Abs. 2 Satz 1 und die Noten 
der besonderen Leistungsfeststellung doppelt,

 
2.  in den Fächern Englisch und Deutsch als Zweitsprache die Jahresfortgangsnoten doppelt und die 
Noten im schriftlichen und mündlichen Teil der besonderen Leistungsfeststellung je einfach,

 
3.  die Gesamtnote der Projektprüfung doppelt und die Jahresfortgangsnoten im Fach Wirtschaft und Beruf 
und im besuchten berufsorientierenden Wahlpflichtfach je einfach und

 
4.  in allen anderen Fächern die Jahresfortgangsnoten und die Noten der besonderen 
Leistungsfeststellung einfach

 
zu zählen. 3Die aus der Berechnung nach den Sätzen 1 bis 3 erzielte Notensumme wird durch den Teiler 18 
geteilt.


